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Errichtung eines Spielplatzes in der Sieblestraße 
 
Sachverständige: -- 
 
Befangen:  -- 
 

Sachstandsbericht: 
 
Ein Eigentümer aus der Sieblestraße ist an die Verwaltung herangetreten und bietet Teile 
eines Bauplatzes in der Sieblestraße zur Pacht an, um einen Kinderspielplatz zu errichten.  
 
Laut den Eigentümern könnte das Pachtverhältnis auf 15 – 20 Jahr zu einem angemessenen 
Preis festgeschrieben werden und müssten, sofern der Gemeinderat einer Einrichtung 
zustimmt, noch im Detail besprochen werden. 
 
Der Hauptspielplatz befindet sich in der Kantstraße beim Sportgelände, ein weiterer kleinerer 
Spielplatz im letzten Neubaugebiet „Wasen“. 
 
Sofern der Errichtung zugestimmt würde, müsste dieser gemeindeeigene Spielplatz, wie die 
restlichen vom Bauhof wöchentlich überprüft und einmal jährlich vom TÜV überprüft und 
abgenommen werden, abgerechnet wird hier je Spielplatz. 
 
Bisher war es gängige Praxis, Spielplätz in den Neubaugebieten zu errichten, da häufig dort 
junge Familien mit Kleinkindern ansiedeln. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
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